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Öffentliche Bekanntmachung 

 
Einladung zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Liepgarten 
 
 
    Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Liepgarten hat in seiner Sitzung am 18.12.2024 die 
Einberufung der Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Liepgarten beschlossen und 
                                  den Jagdvorsteher mit der Einberufung beauftragt. 
 
 
                Die Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Liepgarten findet am 
 
 
                                                        Freitag, 14. März 2025 
                                                  um 18.00 Uhr im kleinen Saal 
                            der Gaststätte und Pension „Lindenhof“ in Liepgarten 
                                      Ueckermünder Straße 50, 17375 Liepgarten 
 
statt. 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher, Hans-Christian Clodius, und Feststellung der form- 
und fristgerechten Einladung 

2. Feststellung der anwesenden und vertretenen Jagdgenossinnen und Jagdgenossen und der 
durch diese gehaltenen Flächen 

3. Genehmigung der Tagesordnung 
4. Jagdverpachtung 
4.1 Erläuterungen zu den gesetzlich vorgeschriebenen Verpachtungsregelungen durch den 

Schatzmeister, Jürgen Büschek 
4.2 Auswertung der öffentlichen Ausschreibung, Bekanntgabe und Vorstellung der 

Pachtbewerberinnen und Bewerber 
4.3 Beschluss über die Neuverpachtung 
5. Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages der Jagdgenossen-

schaft 
 
 
Eingeladen sind alle Eigentümer der Grundflächen, die zu dem Jagdbezirk Liepgarten gehören und 
auf denen die Jagd ausgeübt werden darf. 
Die Versammlung ist nicht öffentlich. 
Dritte können an ihr teilnehmen, wenn die Jagdgenossenschaft dies einstimmig beschließt. In der 
Jagdgenossenschaftsversammlung kann sich eine natürliche Person durch eine andere natürliche 
Person vertreten lassen. 
Juristische Personen oder Personengesellschaften, Miteigentümer und Gesamthandeigentümer 
können sich durch eine bevollmächtigte Person vertreten lassen. 
Die Vertretungsvollmacht ist schriftlich vorzulegen. 
 
Liepgarten, 27. Januar 2025 
 
Für den Vorstand 
 
Hans-Christian Clodius 
Jagdvorsteher 


